
 

Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Prötzel 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Prötzel vom 25.01.2012: 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20120125/Ö11 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt gemäß § 63 (5) der 
Kommunalverfassung für das Land Brandenburg das fortgeschriebene 
Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2012. 
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend:  8 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:         8     Dagegen:        0         Enthaltung:  0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20120125/Ö12 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Prötzel beschließt gemäß der §§ 65-67 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg die Haushaltssatzung mit anliegendem 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012. 
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend: 8 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:         7    Dagegen:        0         Enthaltung:  1 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20120125/Ö14 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt den Straßenabschnitt bei der ehemaligen Kaserne 
an der L23 mit der Bezeichnung „Heidekrug“ in das Straßenverzeichnis aufzunehmen. Das 
Gewerbegebiet soll vorerst insgesamt die Nr. 1 erhalten.  
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend:  8 



 

davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:         8     Dagegen:        0         Enthaltung:  0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20120125/N19 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt die Harmonisierung der Wegenutzungsverträge 
mit der EWE für die Ortsteile Prötzel, Prädikow, Sternebeck und Harnekop. Die Verwaltung 
des Amtes Barnim-Oderbruch wird ermächtigt, auf das Angebot der EWE einzugehen und die 
Verträge einheitlich zum 18.04.2013 zu beenden. 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend: 8 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:         8   Dagegen:        0         Enthaltung:    0 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20120125/N22 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt den Verkauf der Verkehrsfläche in der  
 
Gemarkung Harnekop 
Flur 2  Flurstück 104/2 – 42 m² Verkaufsfläche 42 m² GBl. 752 
 
an  Monika und  Horst-Dieter Buckow 
  Hauptstr. 74 
  15345 Prötzel OT Harnekop 
 
zum Verkehrswert laut gutachterlicher Stellungnahme. Das Grundstück befindet sich in 
Kommunaleigentum der Gemeinde Prötzel. Die Entbehrlichkeit des Grundstücks wird von 
der Gemeindevertretung festgestellt. Alle Kosten, die in Verbindung mit dem Kaufvertrag 
stehen sind vom Erwerber zu tragen. Der Kaufpreis ist innerhalb von 6 Wochen nach 
Vertragsabschluss zur Zahlung fällig. Der Besitzübergang erfolgt wie es steht und liegt am 1. 
des Monats nach vollständiger Kaufpreiszahlung.  
Wertabschöfungsklausel: Bei Verkauf des Vertragsgegenstandes innerhalb der nächsten 10 
Jahre über dem jetzigen Kaufpreis ist der Mehrerlös aus dem Verkauf in voller Höhe (100 %) 
an die Gemeinde abzuführen. 
 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend: 8 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:         0  Dagegen:        7        Enthaltung:    1 
 
 
Beschluss Nr: GV Prö/20120125/N23 



 

 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt, die Haus- Grundstücks- und 
Baubetreuungsgesellschaft mbH, Wriezen mit der Bewirtschaftung und Vermarktung des 
Objektes Prötzel-Stadtstelle, Flurstück 69, Flur 13, Gemarkung Prötzel zu beauftragen. Die 
Verwaltung des Amtes Barnim-Oderbruch wird zum Abschluss eines entsprechenden 
Vertrages aufgefordert. Zum konkreten Verkauf ist eine erneute Beschlussfassung 
erforderlich. 
 
 Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:       11                             davon anwesend: 8 
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf ausgeschlossen:  0 
Abstimmungsergebnis:     Dafür:         8   Dagegen:        0         Enthaltung:    0 
 
 
 
 
 


